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SCHREIBEN VON LANDAMMANN UND LANDRAT VON URI AN BÜRGERMEISTER
UND RAT VON BASEL1

”Wass Eüch unsern g . l . E . beliebt , vom 10 . diss in sonderem Eidg.  ver¬
tragen zuschreiben und zuberichten , haben aus dehro brieff , mit meh-
rerm , aber vonn unserm geehrten herren Landamman [ Sebastian Peregrin]

Zweyern [ =Zwyer ] , wir verstanden . Und wissen uns auch gar wohl zu er¬
innern , was in diser materi , mit arbeit und kosten der Ewrigen Vorgän¬

gen , und zum öfftern verabscheidet . Und wie nuhn die unverhoffte be-

gegnus nicht allein wichtig , sonder auch empfindlich , mögen Jhr unser

g . l . E . sich versichert halten , wie solche nit allein eweren , sondern
auch unsern gantzen Stand mitberüeren thut , Wass Wir Eüch und den

Ewrigen und Uns selbs innsgemein , zum besten thun , mit würkhen und
beystendig sein khönnen , neben unserer Eidg . Schuldigkeit , mit gutem
willen geschehen soll , Wass Jhr am besten befinden werden , Jnmassen

die begegnus ein ernst , und einen sambtlichen Schluss erfordert , Sol¬
cher auch an seinem Orth , mit dehme was weitter erfordert , Notificiert
werde . Erachten auch und halten darfür , dass Uns umb ein solche

authentische Verhandlung , aus , Gott lob habenden mittlen Uns zu manu-
tenieren , niemand mit recht sich offendiert befinden werde , als die

nit hoch zuachten . Allein möchten Jhr unser g . l . E . nachtrachtens ha¬

ben , dass mann ein solch mittel und ressentiment ergreifen , So Eüch

und den Ewrigen und den jenigen Lobl . Orthen so selbiger enden [ ge¬

meint im Röm . Reich ] handlen am wenigsten unglegenheit bringe . Welches

denselbigen freünd : Eidg . antworten , und uns sambtlichen Gottes gnaden
befehlen sollen . ”

"Cop-ia . SchAybenA Von ÜAy an ßaAcZ betAäfä &ndt Jfie. eAhaZtne . txmption Luth fatUdmA
tAactat luo MünAteA 24 . ocXobAÄAA° 1648 : Luth d&AA 6*'ejl  A/i£ ieut &̂  etc . "

1) Beachte , dass Johann Rudolf Wettstein , von Basel , und der untengenannte
Zwyer 1650 von den eidg . Orten an Kaiser Ferdinand III . entsandt wurden,
um die 1648 anlässlich der Westfälischen Friedensschlüsse ausgehandelte
Exemtion der eidg . Orte vom Römischen Reich , die in gewissen Fragen im¬
mer noch umstritten war , zu erörtern , s . zurlaubiana AH 109/148.

2 ) s . PloetztKonferenzen und Verträge 79

Kopie . Dorsualnotiz vom Zuger Stadt - und Amtsrat Beat II . Zurlauben.
AH 109 , 340
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